Mündliche Zwischen- und Abschlussprüfungen im Bereich Medienpädagogik
Regularien


1. Der/die Kandidat/in erfährt die Prüfungstermine im Prüfungsamt.
2. Voraussetzung für die Zulassung des/der zu Prüfenden sind: 
a) die Zulassung durch den Prüfungsausschuss KMW

b) der schriftlich eingereichte Vorschlag von mindestens zwei Themen aus dem Lehrangebot der Medienpädagogik der vergangenen vier Semester und zwei bis vier Bücher (Ausgewählte Literaturempfehlungen) zu jedem der eingereichten Themen und 

c) die Vorlage eines schriftlichen Thesenpapiers 
3. Die Schwerpunktthemen, die sich inhaltlich auf unterschiedliche Bereiche der Medienpädagogik beziehen müssen und die ausgewählte Literatur sind den Prüfern in den Sprechstunden schriftlich und mindestens 6 Wochen vor dem Prüfungstermin vorzulegen.
4. Sind Themen und Literaturauswahl bestätigt, bereitet sich der/die Kandidat/in durch das Literaturstudium auf die Prüfung vor. Es entsteht zu jedem Schwerpunktthema ein einseitiges Thesenpapier, aus dem die Bearbeitung des Themas durch den/die Kandidaten/in ersichtlich wird. 
5. Nach Bestätigung der Schwerpunkthemen und der zu verwendenden Literatur durch die Prüfer liegt eine zweite zu vereinbarende Konsultation im Ermessen der Kandidaten/innen.
6. Das Thesenpapier zu den Schwerpunkten (mindestens eine Seite pro Schwerpunkt) muss den Prüfern spätestens 2 Wochen vor dem Prüfungstermin schriftlich vorliegen. 
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